
MD-2194-3/92 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Strafgesetzbuch 
und das Auslieferungs- und 
Rechtshilfegesetz im Zusam­
menhang mit der Geldwäscherei 
und der Bereicherungsab­
schöpfung geändert werden 
(Geldwäschereigesetz) ; 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

AMT DERJ$V-JDu/We 
WIENER LANDESREGIERUNG 

Wien, 16. 1992 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sieh, in der Bei­

lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Be­

treff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 11 05 B - 3 - 871 - 131650 - 20 0 0 0 0 0 0 

Für den Land 

Dr. ischl 
Magistratsvizedirektor 
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MD-2194-3/~2 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Strafgesetzbuch 
und das Aus1ieferungs- und 
Rechtshilfegesetz im Zusam­
menhang mit der Geldwäscherei 
und der Bereicherungsab­
schöpfung geändert werden 
(Geldwäschereigesetz); 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

zu GZ 578.010/1-!! 3/92 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Dienststelle MI>-Büro des Magistratsdirektors 

Adresse 1082 Wien, Rathaus 

Telelonnumm40 00-82122 

Wien, 16. September 1992 

Auf das do. Schreiben vom 4. August 1992 beehrt sich das Amt 
der Wiener Landesregierung bekanntzugeben, daß gegen den im 
Betreff genannten Gesetzentwurf keine Bedenken bestehen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Land samtsdirektor: 

AD 1105 A - 70 - 885 - 118345 - 20 

Dr. ischl 
Magistratsvizedirektor 
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